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Einleitung

Dieses Buch befasst sich mit der Kinderfürsorge und der Anstaltserziehung der Stadt

Zürich vom 17. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem

Einfluss von Reformation, Aufklärung, Restauration und Regeneration.
Die Kinderfürsorge war seit dem Beginn der staatlich organisierten Fürsorge im

16. Jahrhundert in die Armenhilfe eingebunden, da für die Versorgung alleinstehender
oder hilfsbedürftiger Kinder die Armenbehörden (Armenpflegen) zuständig waren.
Das Waisenhaus als eine Institution der Kinderfürsorge war damit Teil des Armenwesens.

Der Armenpflege war zudem die Armen- oder Bettelpolizei unterstellt, die den

Auftrag hatte, das öffentliche Bettelverbot gegenüber bettelnden Erwachsenen,
Jugendlichen und Kindern durchzusetzen.

In seiner ursprünglichen Bedeutung meint Waise ein verlassenes oder ein gemiedenes

Kind.1 Dass ein Kind hilfsbedürftig wird und unversorgt ist, kann verschiedene
Ursachen haben wie beispielsweise Tod der Eltern, Aussetzung und Verlassenwerden,
mangelnde Pflege und Vernachlässigung durch die Eltern sowie Armut, Krieg und

Vertreibung. Nach gegenwärtigem Familienrecht ist eine Waise «ein Kind ohne Eltern
(Vollwaise) oder ohne einen Elternteil (Halbwaise)». Voll- und Halbwaisen sind

Kinder, deren Vater und/oder Mutter gestorben sind. Sie haben heute Anspruch auf
eine gesetzliche Sozialversicherung, die Waisenrente. «Findling» oder «Findelkind»
wird ein im Säuglingsalter ausgesetztes und gefundenes Kind genannt. Eine «Sozialwaise»

ist «ein Kind, um das sich weder Eltern noch Verwandte kümmern». Es handelt
sich um verlassene Kinder oder solche, die zwar in der Familie leben, aber durch

Vernachlässigung verwahrlost sind.2

Während der frühen Neuzeit waren viele Waisen und Sozialwaisen gezwungen, sich

mit Betteln und Diebstahl am Leben zu erhalten. Auch Kinder, die in mittellosen
Familien in den Städten aufwuchsen, lebten meist auf der Strasse und wurden von den

Eltern häufig zwecks Beitrag zur Existenzsicherung zum Betteln angehalten. Unter
den umherziehenden Bettelscharen, die noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum
alltäglichen Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit gehörten, befanden sich ebenfalls
viele Kinder, die alleine, in Gruppen oder in Begleitung ihrer Eltern über das Land
wanderten.3 Die Obrigkeit ihrerseits versuchte, die Armen von der Strasse wegzubringen

und in die Gesellschaft beziehungsweise ins Arbeitsleben zu integrieren. Sowohl
der Gedanke der Erziehung als auch die polizeiliche Repression waren von Anfang an
Bestandteil der modernen, frühbürgerlichen Sozialpolitik. Im Vordergrund standen die

Arbeitserziehung - in erster Linie die Anleitung und Ausbildung zu industrieller
Handarbeit wie Spinnen oder Weben - sowie die Religionsunterweisung. Dem

damaligen Begriff «Erziehung» kam somit weitgehend die Bedeutung von «Ausbildung»

zu. Dabei ging es nicht nur um die Erziehung armer Kinder, sondern um
diejenige der Armen überhaupt. Im 17. und 18. Jahrhundert richteten die Regierungen
als Antwort auf die zunehmende Zahl der land- und besitzlosen Bettler/innen und
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Bettelkinder Zucht-, Arbeits- und Waisenhäuser ein, die oftmals miteinander verbunden

waren. Der Bettelpolizei kam die Aufgabe zu, die Bettelnden zu vertreiben oder
sie einzufangen und in die Anstalten zu überführen. Gegen Ende des 18. und zu Beginn
des 19. Jahrhunderts erfolgte die Trennung der Waisenanstalten von den Zucht- und
Arbeitshäusern.

Zielsetzung und leitende Fragestellung

Ziel dieser Studie ist es, am Beispiel des Waisenhauses von Zürich und seiner

Waisenhausordnungen die Entwicklung von Verwaltungsorganisation und Erziehungskonzeption

in einer öffentlichen Waisenanstalt vom 17. Jahrhundert bis in die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Berücksichtigung der politischen, sozialen und

geistigen Zeitströmungen aufzuzeigen. Als Grundlage dienen die Zucht- und

Waisenhausordnung von 1657 sowie die Waisenhausordnungen von 1771, 1829 und
1837.

Einführend wird auf die Begriffe Kindheit, Erziehung und Sozialisation eingegangen.

Welche Bedeutung kam dem Kindsein in der frühen Neuzeit zu? Wie vollzogen
sich Erziehung und Sozialisation in der bürgerlichen Familie beziehungsweise im
städtischen Kleinbürgertum des Handels und des Gewerbes? Zudem werden die

Grundzüge der frühneuzeitlichen Sozialpolitik aufgezeigt. Welche Zwecke verfolgte
die moderne, frühbürgerliche Sozialfürsorge mit ihrer Strategie von Einsperrung und

Erziehung in den Zucht- und Waisenhäusern? Weshalb wurden diese Zwangsarbeitsund

Versorgungsanstalten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder häufig gemeinsam
geführt? Aus welchen Gründen erfolgte gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19.

Jahrhunderts die Separierung der Waisenanstalten von den Zucht- und Arbeitshäusern?

Welche Ziele wurden in den neuen Waisenhäusern angestrebt? Konnten sich die

Erziehungsideale des aufsteigenden Bürgertums, das die Familienerziehung sowie die
Schul- und Berufsausbildung ins Zentrum seiner Pädagogik rückte, in der Heimerziehung

der öffentlichen und privaten Anstalten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
durchsetzen? Anhand des Vergleichs der Waisenhausordnungen wird dann im Detail
dargelegt, wie sich die Verwaltungsorganisation sowie das Erziehungskonzept des

Waisenhauses von Zürich im Laufe der Zeit verändert haben und unter welchen
Einflüssen allfällige Reformen zustande gekommen sind. Dabei gehe ich nicht von
einer Entwicklung im Sinne eines stetigen Fortschritts aus. Denn gesellschaftliche
Veränderungen und Reformen werden je nach Standpunkt, Lebenshaltung und
Betroffenheit der involvierten Personen unterschiedlich wahrgenommen und gewertet.

Dies gilt sowohl für die zeitgenössischen Interessenvertreter wie Politiker und

Behördenmitglieder oder die damaligen Kinder - die allerdings nicht gefragt wurden -
als auch für die heutigen Forscher/innen und Leser/innen.4

In bezug auf die Geschichte des Waisenhauses von Zürich werden im zeitlichen
Ablauf folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Die Gründung des Zucht- und Waisenhauses 1637, die Verwaltung und Erziehung
im Zucht- und Waisenhaus am Oetenbach bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts

sowie die Entwicklung, die zur Trennung der Anstalten im Jahre 1771 führte.
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- Die Anstaltsverwaltung und -erziehung unter dem Einfluss der Aufklärung im 1771

eröffneten Waisenhaus auf der Kornamtswiese.

- Die Entstehung einer spezifischen Waisenhausbehörde zur Zeit der Helvetik
(Waisenhauskommission 1798) und der Mediation (Waisenhauspflege 1803).

- Die Revision der Waisenhausordnung 1829 während der konservativen Ära
(Restauration).

- Die Reform der Waisenhausordnung 1837 durch die liberale Regierung (Regenera¬

tion).
Das Hauptgewicht liegt auf dem Vergleich der reformierten «Statuten und

Reglemente» von 1837 mit den (auf der Waisenhausordnung von 1771 basierenden)
revidierten «Satzungen und Ordnungen» von 1829.

Die Waisenhausordnungen von 1771, 1829 und 1837 werden anhand von fünf
Themenbereichen analysiert:

- Staatliche Aufsichts- und Verwaltungsbehörde: Welche Instanzen übten die behörd¬
lichen Kontroll- und Verwaltungsfunktionen in welcher Form aus?

- Interne Verwaltungs- und Betriebsstruktur: Wie war die Anstaltsleitung organisiert,
und wem kamen welche Verantwortungsbereiche zu?

- Aufnahmebedingungen für Zöglinge: Welche Kinder wurden als Waisenkinder
definiert und ins Waisenhaus aufgenommen?

- Anstaltserziehung: Welche Erziehungs- respektive Ausbildungsziele wurden ange¬
strebt, und mit welchen Mitteln wurden sie umgesetzt?

- Hauswesen: Wie sahen die materiellen Lebensverhältnisse der Waisenhauskinder

aus, und wie wurde die Haushaltsführung gehandhabt?
Die Kapitelfolge bei jeder der drei Waisenhausordnungen entspricht jeweils diesen

fünf Themenblöcken.
Im Hinblick auf die Ursachen der Reformen und Änderungen innerhalb der oben

aufgeführten Themenbereiche stehen folgende Fragen im Vordergrund:

- Welche Ereignisse oder Umstände haben die Neuerungen initiiert?

- Gaben mentale, politische, rechtliche, verwaltungstechnische Gründe den Aus¬

schlag?

- Basierten die Reformen auf einer veränderten Einstellung gegenüber der Kind¬
heit?

- Inwieweit standen die Änderungen unter dem Einfluss der Aufklärung?

- Oder erfolgten die Neuerungen aufgrund von politischen Umwälzungen und einer
damit verbundenen Reorganisation des staatlichen Verwaltungsapparates?

- Wie stark war der Einfluss der bürgerlichen Familien- und Erziehungsideale sowie
der pädagogischen Konzepte von privaten Armenerziehungsanstalten?

- Handelte es sich um grossangelegte Reformen oder um Verbesserungen in kleinen
Schritten, und welche Rolle spielte dabei der Kostenfaktor?
Da die Institution Waisenhaus ein wichtiges Instrument der frühbürgerlichen

Sozialpolitik war, handelt es sich bei dieser Untersuchung um eine sozialgeschichtliche
wie auch institutionengeschichtliche Arbeit. Die Analyse von normativen Quellen, wie
es die Waisenhausordnungen sind, zwingt zur Ideologiekritik. Ich gehe daher bei dieser
Studie auch auf die Ideologie der staatlich organisierten Kinder- und Anstaltsfürsorge
ein. Weil das Waisenhaus und seine Rechtsstellung jeweils von der aktuellen Verfas-
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